
 

 

 

 

 

 
 

 

Satzung 
über die Höhe des Geldbetrages zur Ablösung 
von Stellplätzen nach der Landesbauordnung 

 
Der Stadtrat der Stadt Schifferstadt hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie des § 47 Abs. 4 der Landesbauord-
nung Rheinland-Pfalz (LBauO) folgende Satzung beschlossen, die hiermit be-
kannt gemacht wird: 
 
 

§ 1 

Höhe des Geldbetrages 
 
Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz wird auf 9.000 € brutto festgesetzt.  
 
 

§ 2 

In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Schifferstadt über die Höhe des 

Geldbetrages zur Ablösung von Stellplätzen nach der Landesbauordnung, 
welche am 15.11.1987 in Kraft getreten und zuletzt zum 01.01.2002 geän-
dert wurde, außer Kraft. 

 

Schifferstadt, 4. November 2019 
 
 
 

Ilona Volk 
Bürgermeisterin 

 
  

Stadtverwaltung 
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HINWEIS: 
 
Die Satzung über die Höhe des Geldbetrages zur Ablösung von Stellplätzen vom 04.11.2019,  
im Amtsblatt veröffentlicht am 09.11.2019, ist am 10.11.2019 in Kraft getreten 

 

 
Hinweis 

 
gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 Gemeindeordnung 

 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gel-
ten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn 
 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

 
oder 

 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 
 

Schifferstadt, 4. November 2019 
 
 
 

Ilona Volk 
Bürgermeisterin 

 


